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Große Anfrage 
 

der Fraktion der PIRATEN  
 

Erkenntnisse zur Tätigkeit des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) 
und Konsequenzen aus den Empfehlungen des Untersuchungsausschusses   
 

 
 



 
 1. In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Angelika Beer (PI-

RATEN) vom 24. Juni 2013 (Drs. 18/933) schreibt die Landesregierung, sie 
verfüge über keinerlei selbstständig gewonnene Erkenntnisse zu Kontakten 
des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) nach Schleswig-Holstein und 
dessen Tätigkeiten hierzulande. 
Über welche Erkenntnisse verfügt die Landesregierung mittlerweile, bei-
spielsweise zu verfolgten Zwecken, erzielten Resultaten und/oder aufgesuch-
ten bzw. kontaktierten Personen im Zusammenhang mit  

 
 a) dem Aufenthalt von Mitgliedern des NSU auf Fehmarn? 

 
 b) dem Aufenthalt von Mitgliedern des NSU in Kiel? 

 
 c) dem Aufenthalt von Mitgliedern des NSU in der Nähe von Plön (Eselshof)? 

 
 d) dem Aufenthalt von Mitgliedern des NSU in Neumünster? 

 
 e) den Kontakten des NSU zur Gruppe „Combat 18 Pinneberg“ um Peter 

Borchert? 
 

 f) etwaigen Kontakten des NSU zur Gruppe „AD Jail Crew (14er)“ in Schles-
wig-Holstein? 

 
 g) etwaigen Kontakten des NSU ins rechtsradikale Rockermilieu (z.B. „Cont-

ras“, „Bandidos“)? 
 

 h) etwaigen Kontakten des NSU zur „Hilfsorganisation für nationale politische 
Gefangene und deren Angehörige (HNG)“ in Schleswig-Holstein? 

 
 i) sonstigen Aufenthalten des NSU in oder Kontakten des NSU nach 

Schleswig-Holstein, die im Zusammenhang mit ihren terroristischen Aktivi-
täten stehen oder stehen könnten? 

 
 2. In regionalen und überregionalen Medien wurden mehr als 20 angeblich vom 

NSU ausgespähte mögliche Anschlagsziele in Schleswig-Holstein diskutiert. 
Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Anschlagszielen und 
sonstigen Plänen des NSU in Schleswig-Holstein vor? 

 
 3. Welche konkreten Schritte beabsichtigt die Landesregierung in Reaktion auf 

die folgenden parteiübergreifenden Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags (BT-Drs. 17/14600, 861 ff.) ein-
zuleiten: 

 
 a) Reflexion der eigenen Arbeit und Umgang mit Fehlern solle Gegenstand 

der polizeilichen Aus- und Fortbildung werden. 
 

 b) Mithilfe des Einsatzes von Supervision als Reflexions- und Beratungsin-
strument für Polizeibeamten sollten die Erfolge der individuellen Bildungs-
maßnahmen geprüft und nachhaltig gesichert werden. 

 
 c) Rotation solle als Führungsinstrument eingesetzt werden, um der Tendenz 

entgegenzuwirken, dass sich Dienststellen abschotten. 
 

 d) Für eine zentrale Ermittlungsführung durch eine Länderpolizei mit Wei-
sungsrecht gegenüber bei anderen Länderpolizeien gebildeten regionalen 
Ermittlungsabschnitten müssten rechtliche Grundlagen geschaffen werden. 
Dies könne durch einen Staatsvertrag geschehen, den die Länder gege-
benenfalls unter Beteiligung des Bundes schließen. 

 
 e) Die informationstechnischen Grundlagen für die länderübergreifende not-

wendige Vernetzung aller an einer Ermittlung beteiligten Dienststellen 
müssten geschaffen werden. 

 



 f) Die Bemühungen, junge Menschen unterschiedlicher Herkunft für den Po-
lizeiberuf zu gewinnen, müssten intensiviert werden. 

 
 g) „Interkulturelle Kompetenz“ müsse ein fester und verpflichtender Bestand-

teil der Polizeiausbildung sein und zum professionellen Umgang mit ge-
sellschaftlicher Vielfalt befähigen. Vordringlich die unmittelbaren Vorge-
setzten der Kriminal- und Schutzpolizeibeamten sollten durch Aus- und 
Fortbildung sensibilisiert werden. 

 
 h) Die Kommunikation mit Opfern beziehungsweise Hinterbliebenen, deren 

nächsten Angehörigen und ihnen nahestehender Personen ist eine – für 
die Opfer und ihre Angehörigen, für den Erfolg von Ermittlungen und das 
Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat – wichtige Aufgabe, die von 
dafür speziell geschulten Beamten wahrgenommen werden solle. 

 
 i) Opferzeugen müssten, wenn sie bei Ermittlungen befragt werden oder 

selbst Anzeige erstatten, verpflichtend und wenn erforderlich in ihrer Mut-
tersprache auf ihr Recht hingewiesen werden, dass neben einem Anwalt 
auch eine Person ihres Vertrauens an der Vernehmung teilnehmen kann. 

 
 j) Opfer mutmaßlich rassistisch oder anderweitig politisch motivierter Gewalt 

müssten, wenn sie Anzeige erstatten, Strafantrag stellen oder als Zeuge 
vernommen werden, auf die spezialisierten Beratungsangebote auch in 
freier Trägerschaft und auf Entschädigungsansprüche für Betroffene sol-
cher Straftaten hingewiesen werden und deren Kontaktdaten ausgehändigt 
erhalten. 

 
 k) Laufende, aber erfolglos bleibende Ermittlungen zu herausragend schwe-

ren Straftaten sollten nach einer bestimmten Zeit von Grund auf nochmals 
durch bisher nicht mit dem Fall befasste erfahrene Ermittler überprüft wer-
den. 

 
 l) Als ungelöst abgeschlossene Fälle schwerer Straftaten sollten bei Fort-

schritten insbesondere der technischen Ermittlungsmöglichkeiten daraufhin 
gesichtet werden, ob erfolgversprechende Ermittlungsansätze gewonnen 
werden können und dann gegebenenfalls neu aufgerollt werden („cold ca-
se units“). 

 
 m) Die Ermittlungen zu Fällen, die der Untersuchungsausschuss beleuchtet 

hat, sollten in der Aus- und Fortbildung für Polizisten aller Laufbahnen in 
Bund und Ländern in geeigneter Weise behandelt werden. In der Aus- und 
Fortbildung für Führungskräfte sollten die Fälle analytisch aufgearbeitet 
und szenarienmäßig durchgespielt werden. 

 
 n) In die Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Polizei, Justiz und des 

Verfassungsschutzes sollten auch die Wissenschaft und zivilgesellschaftli-
che Organisationen einbezogen werden. 

 
 o) In den gesetzlichen Grundlagen der Nachrichtendienste müsse Rechts-

klarheit hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Prüfung und Vernichtung 
von elektronischen und Papierakten herbeigeführt werden, um so die Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben des grundrechtlich gebotenen Daten-
schutzes und der rechtsstaatlichen Grundsätze der Aktenklarheit und Ak-
tenwahrheit zu gewährleisten. 

 
 p) In den Nachrichtendiensten müssten auf der aktualisierten gesetzlichen 

Grundlage Vorschriften und Dienstanweisungen zu Datenspeicherung und 
Aktenhaltung, Datenlöschung und Aktenvernichtung geschaffen werden, 
die für die Bearbeiterinnen und Bearbeiter verständlich und möglichst un-
kompliziert handhabbar sind. 

 
 q) Die Rolle des behördeninternen Datenschutzbeauftragten in den Nachrich-

tendiensten solle gestärkt und dieser direkt an die Amtsleitung angebun-
den werden. 



 
 r) Es bedürfe der Stärkung einer systematischen und strukturellen Kontrolle 

der Nachrichtendienste. Einzelne Tätigkeitsbereiche der Nachrichtendiens-
te, so beispielsweise auch der in der Arbeit des Untersuchungsausschus-
ses als höchst problematisch erkannte Bereich des Einsatzes von V-
Personen, müssten gezielt untersucht werden. 

 
 s) Der Ausschuss empfiehlt klare gesetzliche Regelungen schon im Hinblick 

auf einen einheitlichen Sprachgebrauch für menschliche Quellen – Quel-
len, die gelegentlich unentgeltlich Informationen geben, sei es auf eigene 
Initiative oder nach Ansprache durch eine Sicherheitsbehörde; Quellen, die 
gelegentlich Informationen geben und dafür Gegenleistungen erhalten; 
Quellen, die sich zur Zusammenarbeit verpflichtet haben und in diesem 
Rahmen Gegenleistungen erhalten. 

 
 
 
 
Torge Schmidt 
und Fraktion  


